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Geschäftsführung 

29. November 2018 

Stellungnahme der Deutschen Sportjugend zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung einer Teilzeitmöglichkeit in den Jugendfreiwilligendiensten sowie 
im Bundesfreiwilligendienst für Personen vor Vollendung des 27. Lebensjah-
res (Freiwilligendienste-Teilzeit-Gesetz — FWDTeilzeitG) - Referentenentwurf, 
Bearbeitungsstand 28.10.2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Schreiben vom 05.11.2018, mit dem Sie uns 
den o. g. Referentenentwurf zugesandt haben, und über die Gelegenheit, dazu Stel-
lung zu nehmen. 

Die Deutsche Sportjugend begrüßt das Vorhaben, Freiwilligen in einem gesetzlich 
geregelten Freiwilligendienst, die das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen einen Freiwilligendienst in Teilzeit zu 
ermöglichen, ausdrücklich. Wir bedanken uns, dass die vom BAK FSJ vorab einge-
sandten Vorschläge und Ideen zum Teil bereits eingeflossen sind. 

Die mit dem Referentenentwurf vorgelegten Änderungen im Jugendfreiwilligen- dsj-Mitgliedschaften: 

dienstgesetz (JFDG) sowie im Bundesfreiwilligendienst begrüßen wir größtenteils. Arbeitsgemeinschaft für 

Gleichzeitig schließen wir uns der Stellungnahme des Bundesarbeitskreises FSJ Kinder- und Jugendhilfe (AG» 

vollumfänglich an. 	 Bundesarbeitskreis Freiwilliges 
Soziales Jahr (BAK FSJ) 

Einen weiteren Punkt möchten wir aber noch einbringen: Der Gesetzesentwurf ori-
entiert sich an dem unbestimmten Rechtsbegriff des „berechtigten Interesses" unter 
Bezugnahme auf §8 Absatz 1 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG). Dieses 
wird in der Praxis auf die Pflege von Angehörigen, das Vorliegen einer Schwerbe-
hinderung sowie auf „vergleichbare schwerwiegende Gründe' bezogen. Diese offe-
ne und gesetzlich nicht weiter definierte Ausnahmeregelung wird in der Gesetzes-
begründung auch auf die Gruppe derjenigen erweitert, die an arbeitsmarktneutralen 
Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen oder an einem Integrationskurs teilneh-
men. 

Gefördert vom: 

BundesForum 
Kinder- und Jugendreisen e.V. 

Deutsches Nationalkomitee 
für internationale Jugendarbeit 
(DNK) 

ENGSO-Jugend 

Informations- und 
Dokumentationszentrum 
für Antirassismusarbeit e.V. (IDA) 

IJAB - Fachstelle für Internationale 
Jugendarbeit der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. 

Plattform Ernährung und 
Bewegung e.V. (peb) 

In die Zukunft der Jugend investieren  —  durch Sport 
@dsj4sport 

IJ  www.facebook.com/deutschesportjugend  
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Gespräche mit Freiwilligen haben ergeben, dass diese ein berechtigtes Interesse 
auch bei zwei weiteren Zielgruppen erkennen: 

• Freiwillige, die parallel zu FSJ/FVVD noch ein intensives Ehrenamt wahr-
nehmen 

• Freiwillige, die Leistungssport betreiben. 

Den Wünschen unserer Freiwilligen möchten wir uns nachdrücklich anschließen. 
Wir schlagen vor, diese Gruppen in der Gesetzesbegründung explizit zu nennen. 
Alternativ bitten wir um wohlwollende Prüfung von Präzendenzfällen, die uns die 
Gewährung von Teilzeit für diese klar begrenzbare Zielgruppen erleichtern. 

Wir danken Ihnen herzlich für die Aufnahme unseres Vorschlages. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kr(‚ILL  
Martin Schö wandt 
Geschäftsführer 
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